
Haftungsausschluss 
Die Texte der einzelnen Gesetze / Verordnungen wurden eingescannt und Änderungen - soweit bekannt - eingearbeitet. 
Rechtsverbindlichkeit haben ausschließlich die im Gesetzblatt und in Kultus und Unterricht veröffentlichten Texte. 

 
Verordnung des Kultusministeriums über Einrichtung und Aufgaben der Schülermit-
verantwortung (SMV-Verordnung) 
vom 8. Juni 1976 (K.u.U. 1976, S. 1169)  
 
zuletzt geändert durch: 
Verordnung des Kultusministeriums zur Änderung der SMV-Verordnung vom 08. September 2004 (GBl. 2004, 
S. 740; K.u.U. 2004, S. 243) 
 
 
I. Allgemeines 
 
§ 1  Grundsätze 
 
(1)  Der Schwerpunkt der Schülermitverantwortung (SMV) liegt an der einzelnen Schule. Damit sie ihre Auf-

gaben erfüllen kann, müssen Schulleiter, Lehrer, Eltern und Schüler, die sich in der Schule mit unter-
schiedlichen Rechten, Pflichten, Aufgaben und Interessen begegnen, zusammenarbeiten (§ 62 des 
Schulgesetzes). 

 
(2)  Die Schülermitverantwortung ist von allen am Schulleben Beteiligten und den Schulaufsichtsbehörden 

zu unterstützen. 
 
(3)  Art und Umfang der Mitwirkung der Schüler am Leben und an der Arbeit der Schule sowie der Grad der 

Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hängen von ihrer Ent-
wicklung ab. 

 
(4)  Schüler der Grundschulen sollen auf die Arbeit und die Aufgaben der Schülermitverantwortung dadurch 

vorbereitet werden, dass ihre Selbstverantwortung und ihre Selbstständigkeit möglichst früh im Unter-
richt und durch Übertragung ihnen angemessener Aufgaben entwickelt und gefördert werden. 

 
(5)  Die Schüler der Sonderschulen verwirklichen die Schülermitverantwortung, soweit es ihre Eigenart und 

das Bildungsziel der Schule zulassen. 
 
(6)  Schüler dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der SMV weder bevorzugt noch benachteiligt werden. Auf Antrag 

der Schüler ist ihre Tätigkeit in der SMV im Zeugnis oder in anderer geeigneter Form ohne Wertung zu 
bescheinigen. 

 
(7)  Der Schülerrat erlässt im Rahmen des Schulgesetzes und dieser Verordnung eine Satzung, in der außer 

den in dieser Verordnung ausdrücklich vorgesehenen Vorschriften nähere Bestimmungen über Aufga-
ben und Arbeit der Schülermitverantwortung der jeweiligen Schule geregelt werden können (SMV-Sat -
zung). Sie bedarf keiner Bestätigung durch ein Organ der Schule; jedoch ist vor ihrer Inkraftsetzung dem 
Schulleiter und den Verbindungslehrern der Schule sowie der Gesamtlehrerkonferenz und der Schul-
konferenz Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 
§ 2  Ergänzende Hinweise  
 
(1)  Das Recht der Schüler, außerhalb der Schule Vereinigungen zu bilden oder ihnen beizutreten, bleibt 

unberührt. Schülervereinigungen (z. B. mit politischen, sportlichen, kulturellen, konfessionellen, gesell-
schaftlichen oder fachlichen Zielen) sind keine Schülervertretungen im Sinne dieser Verordnung. 

 
(2)  Die Rechte der Erziehungsberechtigten werden durch diese Verordnung nicht berührt. 
 
 
II. Bildung der Organe der SMV 
 
§ 3  Organe 
 
(1)  Organe der Schülermitverantwortung sind die Schülervertreter (Klassensprecher, Kurssprecher, Jahr-

gangsstufensprecher, Schülerrat und Schülersprecher) sowie die Klassenschülerversammlung, in den 
beiden Jahrgangsstufen am allgemein bildenden Gymnasium die Kursschülerversammlung im Kern-
kompetenzfach Deutsch, am beruflichen Gymnasium die Kursschülerversammlung im Profilfach. 



 
(2)  Die Klassenschülerversammlung besteht aus allen Schülern der Klasse. Die Kursschülerversammlung 

besteht aus allen Schülern eines Kurses gemäß Absatz 1. 
 
(3)  Die Wahl des Klassensprechers und seines Stellvertreters gemäß § 65 Absatz 1 SchG soll spätestens 

bis zum Ablauf der dritten Unterrichtswoche im Schuljahr stattfinden, bei Teilzeitunterricht in Blöcken bis 
zum Ablauf der zweiten Unterrichtswoche des ersten Unterrichtsblocks im Schuljahr. 

 
(4)  In den beiden Jahrgangsstufen wählen die Schüler am allgemein bildenden Gymnasium im Kernkompe-

tenzfach Deutsch, am beruflichen Gymnasium im Profilfach, aus ihrer Mitte zu Beginn des Schuljahres 
einen Kurssprecher und seinen Stellvertreter; sie treten an die Stelle des Klassensprechers und seines 
Stellvertreters. Für den Zeitpunkt der Wahl gilt Absatz 3 entsprechend. 

 
(5)  Die nach Absatz 4 gewählten Kurssprecher und Stellvertreter sind Mitglied des Schülerrats. Sie haben 

die gleichen Rechte und Pflichten wie die übrigen Mitglieder bzw. stellvertretenden Mitglieder des Schü-
lerrats. 

 
(6)  Der Schülerrat soll binnen zweier Wochen nach der Wahl aller seiner Mitglieder, spätestens jedoch in 

der fünften Unterrichtswoche im Schuljahr, erstmals zusammentreten; dies gilt auch dann, wenn noch 
nicht alle Wahlen gemäß Absätze 3 bis 5 durchgeführt sind. Spätestens binnen zweier weiterer Wochen 
soll die Wahl des Schülersprechers und seines oder seiner Stellvertreter gemäß § 66 Absatz 1 und 2 
SchG stattfinden. Die Gültigkeit dieser Wahlen wird nicht dadurch' beeinträchtigt, dass sie bzw. der erste 
Zusammentritt des Schülerrats nicht fristgemäß erfolgen. 

 
(7)  In Berufsschulklassen können die Klassensprecher, die jeweils an den gleichen Wochentagen Unterricht 

haben, aus ihrer Mitte ihre Tagessprecher und deren Stellvertreter wählen. 
 
(8)  Die SMV-Satzung kann vorsehen, dass die Kurssprecher einer Jahrgangsstufe aus ihrer Mitte einen 

Jahrgangsstufensprecher und seinen Stellvertreter wählen können, dem die Aufgaben der einzelnen 
Kurssprecher der Jahrgangsstufe übertragen werden, soweit sie die gesamte Jahrgangsstufe betreffen. 

 
§ 4  Wahl, Wählbarkeit 
 
(1)  Schülervertreter, deren Amtszeit abgelaufen ist, versehen ihr Amt bis zur Neuwahl geschäftsführend 

weiter, wenn sie noch wählbar sind. Die Dauer der geschäftsführenden Tätigkeit kann durch die SMV-
Satzung begrenzt werden. 

 
(2)  Der geschäftsführende Amtsinhaber lädt die Wahlberechtigten zur Neuwahl ein und bereitet die Wahl 

vor. Ist kein geschäftsführender Amtsinhaber vorhanden oder ist er verhindert, so sorgt dafür sein Stell-
vertreter. Die SMV-Satzung kann abweichende Bestimmungen treffen; sie soll für den Fall, dass kein 
Stellvertreter vorhanden oder dass auch dieser verhindert ist, Vorsorge treffen. Steht niemand zur Ver-
fügung, dem die Aufgaben gemäß Satz 1 übertragen sind, veranlasst der Verbindungslehrer für die 
Wahl der Kurssprecher und des Schülersprechers und der Klassenlehrer für die Wahl des Klassenspre-
chers das Erforderliche; Letzteres gilt auch für neugebildete Klassen, sofern in der SMV-Satzung keine 
anderen Bestimmungen getroffen sind. 

 
(3)  Wahlberechtigt und wählbar ist, wer im Zeitpunkt der Wahl die Schule als Schüler besucht. Das Amt ei-

nes Schülervertreters erlischt vor Ablauf seiner bis zum Ende des Schuljahres dauernden Amtszeit mit 
dem Verlust der Wählbarkeit für dieses Amt oder seinem Rücktritt. Für die Einladung zu der in diesen 
Fällen erforderlichen Neuwahl gilt Absatz 2 entsprechend. 

 
§ 5  Wahlverfahren, Abwahl 
 
(1)  Die Wahl ist geheim. Die Aufstellung und Wahl der Kandidaten bedürfen keiner Bestätigung. Im Übrigen 

muss die Wahl aller Schülervertreter den Grundsätzen entsprechen, die für demokratische Wahlen gel-
ten, insbesondere also allgemein, frei, gleich und unmittelbar sein. 

 
(2)  Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ist ein weiterer Wahlgang 

erforderlich. 
 
(3)  Ein Schülervertreter kann aus seinem Amt vor Ablauf seiner Amtszeit nur dadurch abberufen werden, 

dass von der Mehrheit der Wahlberechtigten ein Nachfolger für den Rest der laufenden Amtszeit ge-
wählt wird. Die wahlberechtigten Schüler müssen zur Wahl eines Nachfolgers eingeladen werden, wenn 
ein Drittel der Wahlberechtigten schriftlich darum nachsucht. Für die Einladung gilt § 4 Absatz 2 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass der betreffende Amtsinhaber als verhindert gilt. 



 
§ 6  Ergänzende Wahlordnungsvorschriften 
 
Die SMV-Satzung regelt das Nähere über das Verfahren bei der Wahl der Schülervertreter, insbesondere ü-
ber die Form und Frist für die Einladung und die Leitung der Wahl. Dabei kann die SMV-Satzung für den ers-
ten Wahlgang eine qualifizierte Mehrheit festlegen sowie das Nähere für etwaige weitere Wahlgänge regeln. 
Sie trifft ferner nähere Bestimmungen 
 
1.  für den Fall, dass Tagessprecher gemäß § 3 Absatz 7 gewählt werden, welche Klassensprecher jeweils 

einen Tagessprecher wählen; 
 
2.  für die Wahl der Vertreter der Schüler in der Schulkonferenz. 
 
 
III. Aufgaben 
 
§ 7  Aufgaben der SMV 
 
(1)  Die Schülermitverantwortung ist - unbeschadet der besonderen Aufgabe der Schülervertreter - Sache 

aller Schüler der gesamten Schule. 
 
(2)  Die Schülermitverantwortung und ihre Organe stellen sich ihre Aufgaben selbst, soweit sie nicht durch 

das Schulgesetz oder sonstige Rechtsvorschriften festgelegt sind. Dazu gehören insbesondere: 
 

1. Gemeinschaftsaufgaben der Schüler. Insbesondere soll die Schülermitverantwortung die fachlichen, 
sportlichen, kulturellen, sozialen und politischen Interessen der Schüler fördern. Sie kann dafür eige-
ne Veranstaltungen durchführen. Diese müssen allen zugänglich sein und dürfen nicht einseitig den 
Zielsetzungen bestimmter politischer, konfessioneller oder weltanschaulicher Gruppen dienen; 

2. die Aufgabe der Organe der Schülermitverantwortung, sich aus dem Schulleben ergebende Interes-
sen der Schüler zu vertreten. 

 
(3)  Der SMV ist Gelegenheit zu geben, in allen dafür geeigneten Aufgabenbereichen der Schule mitzuarbei-

ten. Dies schließt die Vertretung der Schüler in der Schulkonferenz ein. Außerdem können dazu mit ih-
rem Einverständnis gehören: 

 
1. Anregungen und Vorschläge für die Gestaltung des Unterrichts im Rahmen der Bildungspläne ein-

schließlich der Erprobung neuer Unterrichtsformen; 
2. Beteiligung an Verwaltungs- und Organisationsaufgaben der Schule sowie Aufgaben im Ordnungs- 

und Aufsichtsdienst. Dabei soll den Schülern nach Möglichkeit Gelegenheit gegeben werden, Eigen-
initiative zu entfalten; 

3. Teilnahme von Schülervertretern an Teilkonferenzen im Rahmen der Konferenzordnung. 
 
(4)  Im Rahmen der SMV haben die Schülervertreter insbesondere folgende Rechte: Das Anhörungs- und 

Vorschlagsrecht (§ 10 Absatz 1), das Beschwerderecht (§ 10 Absatz 1), das Vermittlungs- und Vertre-
tungsrecht (§ 10 Absatz 2), das Informationsrecht (§ 11 Absatz 2). 

 
§ 8  Klassenschülerversammlung 
 
(1)  Die Schülermitverantwortung baut auf der Arbeit in den einzelnen Klassen auf. Dazu gehört es auch, 

dass die einzelnen Schüler ihre Anregungen, Vorschläge und Wünsche, die das Schulleben und den 
Unterricht betreffen, und ihre Einwände, wenn sie sich ungerecht beurteilt fühlen, mit den einzelnen Leh-
rern besprechen. 

 
(2)  Der Klassensprecher beruft, soweit erforderlich mit Unterstützung des Klassenlehrers, die 

Klassenschülerversammlung ein und leitet sie. Soweit dies im Rahmen eines geordneten Unterrichts 
möglich ist, soll ihm Gelegenheit gegeben werden, wichtige Angelegenheiten der Schülermitverantwor-
tung auch unter Inanspruchnahme eines Teils einer Unterrichtsstunde in seiner Klasse zu behandeln 
und insbesondere die Klassenschülerversammlung über Angelegenheiten, die für sie von allgemeiner 
Bedeutung sind (§ 65 Absatz 2 des Schulgesetzes), zu unterrichten; in diesem Fall bedarf die Abhaltung 
der Klassenschülerversammlung der Zustimmung des zuständigen Lehrers. 

 
(3)  Die Klasse, die eine Besprechung über schulische und unterrichtliche Fragen wünscht, erhält auf Antrag 

des Klassensprechers beim Klassenlehrer anstelle einer Unterrichtsstunde eine Verfügungsstunde, die 
im Allgemeinen in Anwesenheit des Klassenlehrers oder eines anderen Lehrers stattfindet. Im Antrag ist 
das Beratungsthema anzugeben und zu begründen.  
 



 
Im Schulhalbjahr, bei Teilzeitunterricht im Schuljahr, kann eine Klasse bis zu zwei Verfügungsstunden 
erhalten; dabei darf an einem Schultag nicht mehr als eine Verfügungsstunde gewährt werden. 

 
(4)  Der Klassensprecher ist für die Durchführung rechtmäßiger Beschlüsse der Klassenschülerversamm-

lung verantwortlich. Er ist ihr Rechenschaft für seine Tätigkeit in der SMV schuldig. Im Übrigen sorgt der 
Klassensprecher im Rahmen seiner Möglichkeiten dafür, dass die Klassenschülerversammlung die ihr 
obliegenden Aufgaben (§ 64 Absatz 1 des Schulgesetzes) erfüllen kann. Die Lehrer der Klasse unter-
stützen ihn dabei. 

 
(5)  Für die beiden Jahrgangsstufen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die 

Stelle der Klassenschülerversammlung am allgemein bildenden Gymnasium die Kursschülerversamm-
lung im Kernkompetenzfach Deutsch, am beruflichen Gymnasium die Kursschülerversammlung im Pro-
filfach, an die Stelle des Klas sensprechers der Kurssprecher und an die Stelle des Klassenlehrers der 
Lehrer des Betreffenden Kurses tritt. 

 
§ 9  Schülerrat und Schülersprecher 
 
(1)  Der Schülersprecher beruft den Schülerrat ein und leitet ihn. 
 
(2)  Der Schülersprecher ist für die Durchführung rechtmäßiger Beschlüsse des Schülerrats verantwortlich. 

Er ist ihm Rechenschaft für seine Tätigkeit in der SMV schuldig. Im Übrigen sorgt er im Rahmen seiner 
Möglichkeiten dafür, dass der Schülerrat die ihm obliegenden Aufgaben (§ 66 Absatz 2 des Schulgeset-
zes) erfüllen kann. Der Schulleiter sowie der Verbindungslehrer und die übrigen Lehrer der Schule un-
terstützen ihn dabei. 

 
§ 10 Besondere Rechte 
 
(1)  Die Klassensprecher und der Schülersprecher haben das Recht, gegenüber den Lehrern, dem Schullei-

ter oder den Elternvertretern Anregungen, Vorschläge und Wünsche einzelner Schüler, Klassen oder 
der Schülerschaft insgesamt zu vertreten sowie Beschwerden allgemeiner Art und solche, die ihr Amt 
betreffen, vorzubringen. 

 
(2)  Die Klassensprecher, die Kurssprecher und der Schülersprecher können einzelne Schüler auf deren 

Wunsch bei der Wahrnehmung von Rechten, die diese der Schule gegenüber selbst ausüben können, 
beraten und ihnen darin beistehen. Dazu zählt auch das Recht des Schülers, gehört zu werden, bevor 
über ihn betreffende Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen entschieden wird. 

 
§ 11 Unterstützung der SMV 
 
(1)  Der Schulleiter sorgt im Rahmen des Möglichen dafür, dass für die Veranstaltungen der Schülermitver-

antwortung geeignete Räume und dass für ihre Arbeit die erforderliche Zeit zur Verfügung stehen. Der 
Stundenplan der Schule ist, wenn es stundenplantechnisch nicht unmöglich ist, so zu gestalten, dass zur 
Durchführung von SMV-Veranstaltungen regelmäßig eine Stunde von Unterrichtsveranstaltungen frei-
gehalten wird. 

 
(2)  Zu den Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung, über die der Schulleiter den Schülerrat gemäß § 

66 Absatz 2 Satz 3 des Schulgesetzes zu unterrichten hat, gehören sowohl solche der Schule als auch 
entsprechende Erlasse der Schulaufsichtsbehörde, soweit sie nicht der Amtsverschwiegenheit unterlie-
gen. Der Schulleiter kann dieser Verpflichtung zur Unterrichtung des Schülerrats mündlich in einer des-
sen Sitzungen, über den Schülersprecher oder in schriftlicher Form nachkommen; er kann damit auch 
seinen Stellvertreter betrauen. Dem Wunsch des Schülerrats auf Teilnahme des Schulleiters an einer 
Sitzung soll entsprochen werden, so weit dies im Hinblick auf seine anderen dienstlichen Verpflichtun-
gen möglich ist. 

 
(3)  Schulleiter, Verbindungslehrer und Schülersprecher sprechen untereinander Zeitpunkt und Ablauf der 

regelmäßigen Informationsgespräche gemäß § 67 Absatz 2 des Schulgesetzes ab, die im Allgemeinen 
monatlich stattfinden sollen. Eine Tagesordnung hierfür ist nicht erforderlich. 

 
§ 12 Freistellung von Berufsschulpflichtigen 
 
Zum Besuch der Berufsschule gehört auch die Wahrnehmung der Aufgaben der Schülermitverantwortung als 
Schülervertreter. Den gewählten Schülervertretern ist deshalb vom Betrieb über die Teilnahme am Pflichtun-
terricht hinaus die Möglichkeit zu geben, ihren Verpflichtungen im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmun-
gen nachzukommen.  
 



 
Die Schulleitung oder ein von ihr beauftragter Verbindungslehrer hat die Namen der zu Schülervertretern ge-
wählten Berufsschüler unter Angabe ihrer Funktion in der SMV unverzüglich dem jeweiligen Ausbildenden 
bzw. Arbeitgeber mitzuteilen. Die Einladungen zu SMV-Veranstaltungen sind dem Ausbildenden bzw. Arbeit-
geber auf Anforderung durch eine Bestätigung der Schulleitung oder des damit beauftragten Verbindungsleh-
rers nachzuweisen. Die Beanspruchung eines Schülervertreters über den Pflichtunterricht hinaus soll fünf Ta-
ge bzw. zehn Halbtage im Schuljahr nicht überschreiten. 
 
§ 13 Ergänzende Geschäftsordnungsvorschriften 
 
Die SMV-Satzung regelt das Nähere über die Arbeitsweise der Schülermitverantwortung. Sie kann dabei ins-
besondere Bestimmungen treffen 
 
1.  über die Geschäftsordnung für die Klassenschülerversammlung, die Kursschülerversammlung am all-

gemein bildenden Gymnasium im Kernkompetenzfach Deutsch, am beruflichen Gymnasium die Kurs-
schülerversammlung im Profilfach, und den Schülerrat einschließlich deren Einberufung, der Vorausset-
zungen, unter denen einzuberufen ist, der Tagesordnung, der Beschlussfähigkeit und des Verfahrens 
bei Abstimmungen sowie Protokollführung; 

 
2.  darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen Schüler, die keine gewählten Schülervertreter sind, zu 

Sitzungen des Schülerrats mit beratender Stimme zugezogen werden können; 
 
3.  über die Bildung von Ausschüssen; dabei kann auch festgelegt werden, dass die Klassensprecher ein-

zelner Schularten, Abteilungen, Schulstufen oder die Kurssprecher der beiden Jahrgangsstufen des 
Gymnasiums besondere Ausschüsse bilden; in diesem Fall muss die SMV-Satzung Bestimmungen über 
die Aufgaben der Ausschüsse und ihre Zusammenarbeit mit dem Schülerrat enthalten; 

 
4.  über die Aufgaben der Tagessprecher gemäß § 3 Absatz 7 und ihre Zu sammenarbeit mit den Klassen-

sprechern; 
 
5.  über die angemessene Berücksichtigung von Schülern verschiedener Schularten bzw. des Vollzeit- und 

Teilzeitbereichs in den Organen der Schule; 
 
6.  über die Wahl des Jahrgangsstufensprechers und seines Stellvertreters.  
 
§ 14 Veranstaltungen 
 
(1)  Die Veranstaltungen der SMV, die auf dem Schulgelände stattfinden, sind Schulveranstaltungen. Als 

solche genießen sie Schutz und Förderung der Schule, unterliegen aber auch ihrer Aufsicht. Das Glei-
che gilt für Veranstaltungen der SMV außerhalb des Schulgeländes, die vom Schulleiter ausdrücklich als 
Schulveranstaltung anerkannt worden sind. 

 
(2)  Alle Veranstaltungen der SMV, die als Schulveranstaltungen stattfinden sollen, sind rechtzeitig vorher 

dem Schulleiter anzuzeigen. Dieser hat bei Veranstaltungen innerhalb des Schulgeländes, die nach Art, 
Ausmaß oder Zeitpunkt den üblichen Schulbetrieb erheblich überschreiten, den Schulträger zu hören. 
Der Schulleiter muss der Durchführung der Veranstaltung als Schulveranstaltung unter Angabe von 
Gründen mit bindender Wirkung widersprechen, wenn 

 
1. Inhalt und Ziel der Veranstaltung gegen die bestehende Rechtsordnung gerichtet sind; 
2. die Veranstaltung mit einer besonderen Gefahr für die Schüler verbunden ist; 
3. eine schwere Beeinträchtigung der Aufgaben der Schule oder eine unzumutbare Belastung des 

Schulträgers zu befürchten ist; 
4. für hinreichende Aufsicht nicht gesorgt werden kann; 
5. eine ordnungsgemäße Finanzierung nicht gesichert erscheint. 

 
(3)  Die Ausübung der Aufsicht richtet sich nach der Art der Veranstaltung sowie nach Alter und Reife der 

Schüler. Soweit nicht die Aufsichtsführung durch einen Lehrer erforderlich ist, kann den Schülern die 
selbstverantwortliche Durchführung der Veranstaltung übertragen werden. In diesem Fall betraut der 
Schulleiter auf Vorschlag der für die Veranstaltung verantwortlichen Schüler mit der Aufsicht ihm geeig-
net erscheinende Schüler, die mindestens 16 Jahre alt sein sollen. Ihre Erziehungsberechtigten müssen 
sich damit einverstanden erklären. 

 
(4)  Die Aufsichtsführung durch einen Lehrer ist erforderlich, wenn es die Art der Veranstaltung - insbeson-

dere im Hinblick auf das Alter der daran teilnehmenden Schüler oder wenn sie erhöhte Gefahren mit 
sich bringt - gebietet. Die hierfür bestimmten Lehrer können sich bei ihrer Aufsicht der Mithilfe geeigneter 
Schüler bedienen. 



 
(5)  Werden Schüler mit der Führung der Aufsicht betraut oder zur Mithilfe bei der Aufsichtsführung heran-

gezogen, ist ihren innerhalb ihrer Befugnisse erteilten Anordnungen von den anderen Schülern Folge zu 
leisten. 

 
§15 Bekanntmachungen 
 
(1)  Den Organen der SMV und den Arbeitskreisen der Schüler (§ 18) ist in angemessenem Umfang die 

Möglichkeit für ihre Bekanntmachungen an einem "schwarzen Brett" zu geben. Soweit möglich, soll der 
SMV ein eigenes "schwarzes Brett" zur Verfügung gestellt werden. Sonstige Anschläge der SMV bedür-
fen der vorherigen Genehmigung des Schulleiters; das Gleiche gilt für die Verteilung von Schriften und 
Flugblättern auf dem Schulgrundstück. Der Schulleiter muss die Ablehnung der Genehmigung begrün-
den. 

 
(2)  Der Schulleiter kann Bekanntmachungen entfernen lassen, wenn er der Auffassung ist, dass der Inhalt 

oder die Art der Bekanntmachung gegen ein Gesetz, eine Schulordnung oder eine Verwaltungsanord-
nung verstößt oder die Erfüllung der Aufgaben der Schule ernsthaft gefährdet. Der Schulleiter muss die-
se Entscheidung begründen. 

 
 
IV. Verbindungslehrer 
 
§ 16 Wahl und Tätigkeit 
 
(1)  Der Schülerrat wählt für die Dauer eines Schuljahres oder zweier Schuljahre je nach Art und Größe der 

Schule einen oder mehrere, höchstens jedoch drei Verbindungslehrer (§ 68 des Schulgesetzes). Der 
Schulleiter und der stellvertretende Schulleiter sowie Lehrer mit weniger als einem halben Lehrauftrag 
können nicht zum Verbindungslehrer gewählt werden. Das Einverständnis des zur Wahl vorgeschlage-
nen Lehrers ist vor der Wahl einzuholen. Die Wiederwahl ist zulässig. 

 
(2)  Die Übernahme des Amtes des Verbindungslehrers ist freiwillig. Seine Tätigkeit gilt als Dienst. Die Ver-

bindungslehrer sollen von allen am Schulleben Beteiligten tatkräftig unterstützt werden, um ihre Aufgabe 
gemäß § 68 Absatz 2 des Schulgesetzes wirksam erfüllen zu können; insbesondere obliegt diese Auf-
gabe dem Schulleiter und den übrigen Lehrern. Mehrere Verbindungslehrer an einer Schule regeln unter 
sich im Benehmen mit dem Schülerrat die Verteilung der Aufgaben. 

 
(3)  Für die Abwahl der Verbindungslehrer gilt § 5 Absatz 3 Satz 1 und 2 ent sprechend. 
 
(4)  Die Verbindungslehrer sind rechtzeitig zu den Sitzungen der Schülervertreter einzuladen. Der zuständi-

ge Verbindungslehrer ist über alle anderen Veranstaltungen der SMV - an denen er gemäß § 68 Absatz 
2 des Schulgesetzes beratend teilnehmen kann - rechtzeitig zu unterrichten, ferner ist ihm Gelegenheit 
zur Beratung zu geben. 

 
§ 17 Ergänzende Wahl- und Geschäftsordnungsvorschriften  
 
Die SMV-Satzung regelt das Nähere 
 
1.  über die Zahl der Verbindungslehrer; 
2.  darüber, ob die Amtszeit ein Schuljahr oder zwei Schuljahre dauert; 
3.  darüber, ob die Wahl am Ende oder am Anfang eines Schuljahres stattfindet; 
4.  über das Wahlverfahren. 
 
 
V. Arbeitskreise der Schüler 
 
§ 18 Arbeitskreise  
 
(1)  Die Arbeitskreise der Schüler mehrerer Schulen gemäß § 69 Absatz 4 des Schulgesetzes wählen nach 

den Grundsätzen von § 5 Absatz 1 aus ihrer Mitte jeweils einen Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. 
§ 9 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 gelten entsprechend. Im Übrigen können sich die Arbeitskreise eine 
Geschäftsordnung geben, die insbesondere das Nähere über die Aufgaben, die Mitgliedschaft und die 
Wahl von Schülern, denen besondere Aufgaben übertragen werden, regeln kann. Die Geschäftsordnung 
muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. 



 
(2)  Die Schülersprecher der am Arbeitskreis beteiligten Schulen teilen ihrem Schulleiter die Teilnahme am 

Arbeitskreis mit und nennen ihm den Vorsitzenden, seine Stellvertreter und die beteiligten Schulen. Der 
Vorsitzende des Arbeitskreises teilt dies der zuständigen Schulaufsichtsbehörde mit. 

 
(3)  Die Verbindungslehrer der beteiligten Schulen sprechen sich untereinander über die Teilnahme an den 

Sitzungen ab. 
 
(4)  Die Veranstaltungen können als Schulveranstaltungen durchgeführt werden, wenn sie mehrheitlich von 

den Schulleitern der beteiligten Schulen sowie gegebenenfalls von dem Schulleiter der Schule, auf de-
ren Schulgelände sie stattfinden sollen, als solche ausdrücklich anerkannt worden sind. Im Übrigen gilt § 
14 entsprechend. 

 
(5)  Die Befreiung vom Unterricht zur Teilnahme an Sitzungen eines Arbeitskreises der Schüler richtet sich 

nach § 4 Absatz 3 Nr. 6 der Schulbesuchsverordnung. 
 
 
Vl. Finanzierung und Kassenführung  
 
§ 19 Finanzierung 
 
(1)  Die SMV einer Schule kann im Benehmen mit dem Elternbeirat der Schule zur Deckung ihrer notwendi-

gen Kosten freiwillige einmalige und laufende Beiträge von den Schülern ab Klasse 5 erheben. 
 
(2)  Die SMV darf keine Zuwendungen annehmen, deren Zweckbestimmung der Aufgabe und dem Wesen 

der Schule und der SMV widersprechen. Die Annahme von Zuwendungen des Schulträgers und sonsti-
ger öffentlichrechtlicher Körperschaften sowie der Elternschaft der Schule ist ohne weiteres zulässig. 
Vor der Annahme sonstiger Zuwendungen ist der Verbindungslehrer zu hören; hat er Bedenken und 
können diese nicht ausgeräumt werden, entscheidet der Schulleiter. 

 
§ 20 Kassenführung 
 
(1)  Für die Verwaltung und Führung der Kasse wählt der Schülerrat für die Dauer eines Jahres einen Kas-

senverwalter. 
 
(2)  Die Mittel der SMV dürfen nur für deren Zwecke verwendet werden. Sie müssen nach den Grundsätzen 

einer geordneten Kassenführung verwaltet werden. Die Kassengeschäfte sind über ein Konto bei einem 
Geldinstitut abzuwickeln; die dafür geltenden Vorschriften sind zu beachten. 

 
(3)  Alle Beschlüsse der SMV mit finanziellen Auswirkungen bedürfen, soweit die Schülervertreter nicht voll 

geschäftsfähig sind, der Zustimmung des Verbindungslehrers. Er kann die Zustimmung nur verweigern, 
wenn der Beschluss gegen Absatz 2 Satz 1 verstößt oder wenn die finanzielle Deckung nicht gewähr-
leistet ist. 

 
(4)  In jedem Schuljahr wird die Kasse des Schülerrats durch zwei Kassenprüfer geprüft, von denen mindes-

tens einer der Erziehungsberechtigte eines Schülers der Schule sein muss. Sie werden vom Schülerrat 
im Einvernehmen mit dem Elternbeirat bestimmt. Soweit keine Einigung auf Kassenprüfer zustande 
kommt, die zur Übernahme der Aufgabe bereit sind, obliegt die Bestimmung dem Schulleiter. Die Kas-
senprüfer haben das Recht, jederzeit weitere Kassenprüfungen vorzunehmen. Sie berichten dem Schul-
leiter, dem Elternbeirat und dem Schülerrat über das Ergebnis der Kassenprüfung. 

 
 
VII. Landesschülerbeirat 
 
§ 21 Aufgaben 
 
Aufgaben und Rechte des Landesschülerbeirats ergeben sich aus § 69 Absatz 1 und 2 SchG. 
 
§ 22 Mitglieder 
 
Der Landesschülerbeirat besteht aus 24 gewählten Mitgliedern, und zwar aus jeweils einem Vertreter für 
 
• die Hauptschule, 
• die Realschule,  
• das Gymnasium, 

 



 
• die Berufsschule, die Berufsfachschule und die Fachschule, 
• das Berufskolleg, die Berufsoberschule und das berufliche Gymnasium,  
• die Sonderschule 
aus jedem Oberschulamtsbezirk. 
 
§ 23 Amtszeit und Fortführung der Geschäfte 
 
(1)  Die Amtszeit des Landesschülerbeirats beginnt am 1. April des Jahres, in dem die Amtszeit des bisheri-

gen Landesschülerbeirats abläuft, und dauert zwei Jahre. Er führt die Geschäfte bis zum Zusammentritt 
des neuen Landesschülerbeirats fort. 

 
(2)  Ein Mitglied und sein Stellvertreter scheiden nur vorzeitig aus dem Landesschülerbeirat aus, wenn sie 

den Wohnsitz in Baden-Württemberg aufgeben und keine Schule in Baden-Württemberg mehr besu-
chen. 

 
(3)  Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Landesschülerbeirat aus, rückt als Mitglied sein Stellvertreter 

nach und an dessen Stelle, wer bei der Wahl des Stellvertreters die nächsthöhere Stimmenzahl erreicht 
hat. Das Gleiche gilt für das Ausscheiden des jeweils Nachrückenden. 

 
§ 24 Wahl des Vorsitzenden 
 
(1)  Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter (§ 69 Absatz 3 SchG) werden aus der Mitte des Landesschü-

lerbeirats innerhalb von zwei Monaten nach Beginn der Amtszeit des Landesschülerbeirats gewählt. Ei-
ne Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig. 

 
(2)  Die Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreters erfolgt in getrennten Wahlgängen und ist geheim. 
 
(3)  Als Vorsitzender oder als Stellvertreter ist gewählt, wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der 

Stimmen der Wahlberechtigten erhält. Wird ein zweiter Wahlgang erforderlich, ist gewählt, wer die meis-
ten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit wird ein dritter Wahlgang erforderlich; Satz 2 gilt entspre-
chend. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 
(4)  Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter können vor Ablauf der Amtszeit dadurch abberufen werden, 

dass die Mehrheit der Wahlberechtigten einen Nachfolger für den Rest der laufenden Amtszeit wählt. 
Die Wahl muss erfolgen, wenn ein Drittel der Wahlberechtigten schriftlich darum nachsucht. 

 
§ 25 Geschäftsordnung 
 
(1)  Der Landesschülerbeirat gibt sich im Benehmen mit dem Kultusministerium gemäß § 70 Absatz 1 Nr. 4 

SchG eine Geschäftsordnung. Diese regelt insbesondere das Nähere über 
 

1. das Verfahren bei der Wahl des Vorsitzenden und dessen Stellvertreter; 
2. die Form und die Frist für die Einladungen; 
3. eine Neuwahl für den Fall, dass der Vorsitzende und dessen Stellve rtreter vor Ablauf ihrer Amtszeit 

aus ihren Ämtern ausscheiden; 
4. das Verfahren bei Abstimmungen, insbesondere darüber, ob geheim abzustimmen und ob eine Ab-

stimmung im Wege der schriftlichen Umfrage zulässig ist; 
5. die Voraussetzungen, unter denen der Vorsitzende verpflichtet ist, den Landesschülerbeirat einzube-

rufen; 
6. die Beschlussfähigkeit des Landesschülerbeirats. 

 
(2)  Die Geschäftsordnung gilt fort, bis sie aufgehoben oder abgeändert wird. 
 
§ 26 Wahl und Wählbarkeit der Mitglieder 
 
(1)  Die Mitglieder des Landesschülerbeirats und deren Stellvertreter werden in den einzelnen Oberschul-

amtsbezirken von Wahlausschüssen spätes tens bis zum 31. März des Jahres gewählt, in dem die 
Amtszeit des bestehenden Landesschülerbeirats abläuft. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält, 
bei Stimmengleichheit erfolgt ein zweiter Wahlgang; bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Im Übrigen gilt § 24 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 entsprechend. 

 
(2)  Wählbar ist, wer zur Zeit der Wahl im Lande Mitglied des Schülerrats einer Schule der Schulart / des 

Schultyps ist, die der Gewählte im Landesschülerbeirat vertreten soll. 



 
(3)  Die Wahl eines Vertreters für mehrere Schularten / Schultypen ist nur zulässig, soweit diese nach § 22 

zusammengefasst sind; dabei soll darauf geachtet werden, dass verschiedene Schularten / Schultypen 
bei der Wahl berücksichtigt werden. 

 
§ 27 Wahlausschüsse  
 
(1)  In jedem Oberschulamtsbezirk werden folgende Wahlausschüsse gebildet: 
 

1. ein Wahlausschuss für die Wahl der Vertreter für die Hauptschule;  
2. ein Wahlausschuss für die Wahl der Vertreter für die Realschule;  
3. ein Wahlausschuss für die Wahl der Vertreter für das Gymnasium; 
4. ein gemeinsamer Wahlausschuss für die Wahl der Vertreter für die Berufsschule, die Berufsfachschu-

le und die Fachschule; 
5. ein gemeinsamer Wahlausschuss für die Wahl der Vertreter für das Berufskolleg, die Berufsoberschu-

le und das berufliche Gymnasium; 
6. ein Wahlausschuss für die Wahl der Vertreter für die Sonderschule. 

 
(2)  Dem Wahlausschuss gemäß Absatz 1 Nr. 1 gehören aus jedem Stadt- und Landkreis zwei gewählte 

Vertreter für die Hauptschule an. Wählbar sind alle Schülersprecher, die im Stadt- oder Landkreis eine 
entsprechende Schule besuchen. Die Vertreter und ihre Stellvertreter werden in jedem Stadt- und Land-
kreis jeweils von den Schülersprechern der Hauptschulen gewählt. Das jeweilige Staatliche Schulamt 
lädt die Schülersprecher zu der Wahl ein, informiert über die Wahl zum Landesschülerbeirat und führt 
die Wahl für die Vertreter in den Wahlausschuss durch. Die Wahl findet bis zum 1. Februar statt. Für die 
Wahl gelten § 24 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sowie § 26 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 entsprechend. 

 
(3)  Den Wahlausschüssen gemäß Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gehören die Schülersprecher der Schulen der jewei-

ligen Schularten / Schultypen an. 
 
§ 28 Durchführung der Wahl 
 
(1)  Die Oberschulämter sorgen für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. 
 
(2)  Schülersprecher, die an den Wahlveranstaltungen teilnehmen, erhalten auf Antrag Reisekostenentschä-

digung in sinngemäßer Anwendung des Landesreisekostengesetzes unter Zugrundelegung der Reise-
kostenstufe A. 

 
§ 29 Wahlanfechtung 
 
(1)  Jeder Wahlberechtigte kann binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Wahl ei-

nes Mitglieds des Wahlausschusses nach § 27 Absatz 1 Nr. 1 oder des Landesschülerbeirats beim bis-
herigen Landesschülerbeirat anfechten, wenn gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die 
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das 
Wahlergebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte. Eine Wahl kann nicht deshalb angefoch-
ten werden, weil sie nach dem spätesten Wahltermin durchgeführt wurde. 

 
(2)  Über Einsprüche gegen die Wahl eines Mitglieds des Wahlausschusses nach § 27 Absatz 1 Nr. 1 ent-

scheidet der bisherige Landesschülerbeirat nach Beratung durch das jeweilige Oberschulamt. Über Ein-
sprüche gegen die Wahl eines Mitglieds des Landesschülerbeirats entscheidet der neu gewählte Lan-
desschülerbeirat nach Beratung durch das Kultusministerium. Der Vertreter der Schüler, dessen Wahl 
angefochten ist, hat bei der Ent scheidung kein Stimmrecht. Er sowie der Anfechtende können sich in der 
Sitzung vor der Entscheidung äußern. Sie sind zu der Sitzung rechtzeitig zu laden. 

 
(3)  Der Vorsitzende des Landesschülerbeirats teilt die Entscheidung dem Anfechtenden sowie dem Vertre-

ter der Schüler, dessen Wahl angefochten wurde, unter Angabe der wesentlichen Gründe schriftlich mit. 
 
§ 30 Ehrenamtliche Tätigkeit 
 
(1)  Die Tätigkeit des Landesschülerbeirats ist ehrenamtlich. 
 
(2)  Die Mitglieder erhalten auf Antrag für die Teilnahme an Sitzungen des Landesschülerbeirats Reisekos-

tenvergütung in sinngemäßer Anwendung des Landesreisekostengesetzes unter Zugrundelegung der 
Reisekostenstufe C. 



 
VIII. Schlussbestimmungen 
 
§ 31 Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 1976 in Kraft.  
Gleichzeitig treten alle Vorschriften, die ihr entsprechen oder widersprechen, außer Kraft, insbesondere die 
Vorläufigen Richtlinien für die Einrichtung und die Aufgaben der Schülermitverantwortung gemäß dem § 40 
SchVOG für die Schulen sämtlicher Schularten nach § 3 Absatz 2 SchVOG (Vorläufige SMV-Richtlinien) vom 
25. August 1970 (K.u.U. 1970, S. 948). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 
 
Die Verordnung vom 19. August 1993 tritt am Tage nach ihrer Verkündung mit der Maßgabe in Kraft, dass die Amtszeit des 1. Landes-
schülerbeirats am 1. April 1994 beginnt und über Einsprüche nach § 29 Absatz 2 Satz 1 bei der Wahl zum 1. Landesschülerbeirat das 
jeweilige Oberschulamt entscheidet. 


